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1 Ausgangslage 

1.1 Das Programm Energie-Region 

Mit dem Programm Energie-Region unterstützt das Bundesamt für Energie (BFE) 

Gemeinden bei ihrer Zusammenarbeit in den Bereichen erneuerbare Energien und 

Energieeffizienz. Gemeinden, die sich als Energie-Regionen organisieren, profitieren 

von der inhaltlichen Beratung bei der Umsetzung konkreter Projekte. Dabei stellt die 

Projektförderung Energie-Region attraktive Fördergelder zur Verfügung.  

Das Programm bietet den teilnehmenden Regionen ein Netzwerk in Form jährlicher 

Anlässe, Begleitung durch spezialisierte Energie-Regionen-Beratende sowie 

finanzielle Förderung von konkreten Projekten mit der Projektförderung Energie-

Region. 

«Energie-Region» ist kein Label und kein geschützter Begriff. Jede im Bereich 

erneuerbare Energien und Energieeffizienz aktive interkommunale Organisation ist 

eingeladen, sich als Energie-Region zu identifizieren. 

Für die Teilnahme an der Projektförderung Energie-Region ist es erforderlich, dass 

die (Energie-) Region die Unterstützung durch akkreditierte Energie-Region 

Beratende erhält. Grundsätzlich sollen Energie-Regionen durch kompetente, 

erfahrene Beratende unterstützt und begleitet werden.  

Dieses Dokument beschreibt das Pflichtenheft für akkreditiere Energie-Region 

Beratende, sowie die Verhältnisse der Beratenden zu BFE, Fachstelle und ihrer 

Region. Als integraler Bestandteil des Pflichtenhefts gelten: 

− Anforderungsprofil (Anhang A) 

Neu akkreditierte Kandidierende sind aufgefordert, das aktuelle Pflichtenheft zu 

unterschreiben und per Scan an die Fachstelle Energie-Region zu senden.  

1.2 Rollenverteilung 

BFE / EnergieSchweiz:  

− Träger des Programmes «EnergieSchweiz für Gemeinden», «Energie-Region» 

− Träger der «Projektförderung Energie-Region», «Temporäre Projekte» 

− Auftraggeber der Fachstelle Energie-Region  

− Auftraggeber der Energie-Region-Beratenden (während der Projektförderung)  

 

Fachstelle: 

− Arbeitet im öffentlichen Mandat des BFE / EnergieSchweiz 

− Unterstützt sowohl Regionen als Energie-Region-Beratende, Bindeglied  
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Gemeinden / Region: 

− Träger der interkommunalen Organisation 

− Projektträger 

− Subventionsempfänger «Projektförderung» 

− Auftraggeber des persönlichen Energie-Region-Beratenden  

 

Energie-Region Beratende: 

− Private Unternehmen 

− Auftragnehmer der Region 

− Auftragnehmer des BFE während Phase «Projektförderung Energie-Region» 

1.3 Doppelfunktion der Energie-Regionen Beratenden  

Durch das BFE: Wurde einer Region ein Zuschlag für die Projektförderung 

EnergieSchweiz für Gemeinden erteilt, erhält der begleitende Energie-Region-

Beratende automatisch ein Mandat des BFE. Der Beratende wird in seiner Rolle vom 

BFE beauftragt die Region persönlich während der Zeitdauer der Projektförderung zu 

begleiten und das periodische Jahresgespräch vorzubereiten, durchzuführen und zu 

rapportieren. Ebenfalls erwartet das BFE eine aktive Kontaktaufnahme seitens 

Berater an die Fachstelle, sollten sich kritische Situationen in der begleitenden 

Region ergeben. Das Mandat des BFE läuft mit Ende der Projektförderphase der 

Region aus (Details dazu siehe Kapitel 2.2 Jahresgespräch). Bei dieser 

Zusammenarbeit handelt es sich um einen öffentlichen Auftrag des BFE an die 

akkreditierte Energie-Region Beratende Person. 

Durch die Region: Beratende können unabhängig von der Projektförderung, dessen 

Zeitdauer und des BFE-Mandats durch die Regionen für diverse Leistungen 

zusätzlich beauftragt werden. Der Bedarf an Leistungen der Beratenden für die 

Energie-Region kann je nach Region im Umfang und Art komplett unterschiedlich 

sein. Der Inhalt der benötigten Leistungen sowie Entschädigung werden 

privatrechtlich zwischen der Unternehmung des Beratenden und der Region 

vereinbart.  

1.4 Akkreditierung 

Mit dem Akkreditierungssystem will die Fachstelle Energie-Region eine ausreichende 

Anzahl qualifizierter Energie-Region Beratenden für die Umsetzung von Projekten 

von Energie-Regionen gewinnen.  

Gemeinsam mit dem BFE prüft die Fachstelle Energie-Region die Qualifikationen der 

Beratenden für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Alle Beratenden, die die 

Anforderungen erfüllen, werden als Energie-Region Beratende akkreditiert und in der 

Liste «Liste der akkreditierten Energie-Region Beratenden» erfasst (auf der Webseite 

local.energy.swiss > Adressdatenbank). Mit der Akkreditierung soll sichergestellt 

werden, dass die Energie-Region Beratenden das notwendige Fachwissen 
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mitbringen und die angebotene Beratung den Qualitätsansprüchen von 

EnergieSchweiz für Gemeinden entspricht.  

Die wichtigsten Kriterien der Akkreditierung  

Energie-Regionen Beratende … 

− betreuen bereits eine eigene Energie-Region oder begleiten eine an der 

Projektförderung Energie-Region interessierten Region bei der Eingabe 

− haben Erfahrung in der interkommunalen Zusammenarbeit 

− haben Erfahrung im Beraten im Energie- und Umweltbereich (idealerweise 

akkreditiert bei Energiestadt-Beratung) 

− weisen eine angemessene Anzahl Beratenden in ihrem Büro auf 

− decken die wichtigsten Punkte des Anforderungsprofils ab (siehe Anhang)  

 

Gültigkeit und Entzug  

Die Akkreditierung als Energie-Region Beratende*r gilt schweizweit und hat 

grundsätzlich kein Ablaufdatum. Gründe für den Entzug der Akkreditierung können 

sein:  

− Die Energie-Region, die Fachstelle Energie-Region und/oder das BFE hegen 

begründete Zweifel an der Kompetenz der Beratenden 

− Der Fachstelle Energie-Region wurden falsche Angaben gemacht 

− Die Beratenden haben innert 4 Jahren keine nachweisliche Beratung 

durchgeführt (bspw. Jahresgespräch), keine ERFA oder keine Region betreut. 

Bei Entzug der Akkreditierung werden die Beratenden von der Adressdatenbank 

entfernt.  

Der Entzug der Akkreditierung wird nach Rücksprache mit den Beratenden 

beschlossen.  

 

Kosten 

Die Teilnahme am Programm Energie-Region kostet den Energie-Region Beratenden 

sowie die teilnehmende Energie-Region nichts. 
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2 Pflichten 

2.1 Projektförderung 

Mit der Projektförderung Energie-Region fördert das Bundesamt für Energie (BFE) im 

Rahmen von «EnergieSchweiz für Gemeinden» interkommunale Aktivitäten im Sinne 

der Energiestrategie 2050 und des Paris Klimaabkommens. Es werden gezielt auf 

regionaler Stufe erneuerbare Energien und Effizienzmassnahmen geplant und 

gefördert. Unterstützt werden Projektumsetzungen gemäss der prioritären 

Handlungsfelder von EnergieSchweiz:  

− Energieeffizienz in Gebäuden und erneuerbare Energien, 

− Mobilität,  

− Anlagen und Prozesse in Industrie und Dienstleistungen. 

 

Eingabe 

Energie-Regionen Beratende akquirieren neue Regionen und motivieren diese sowie 

ihre bestehenden Regionen für die Teilnahme am Programm Energie-Region. Sie 

unterstützen ihre Energie-Regionen bei der Eingabe und Teilnahme der 

Projektförderung Energie-Region. Sie bilden das Bindeglied zwischen der Fachstelle 

Energie-Region und den verantwortlichen Projektleitenden der Energie-Region. Bei 

einer allfälligen Absage des BFE für die Projektförderung nehmen die Beratenden 

aktiv Kontakt mit den Regionen auf und motivieren sie, Projekte eventuell in 

abgeänderter Form trotzdem durchzuführen, oder mit einer besseren Eingabe für die 

nächste Förderperiode sich wieder zu bewerben. Falls seitens Region gewünscht, 

können die Beratenden via Fachstelle oder BFE vertiefte Rückmeldung für eine 

allfällige Absage erhalten, um die nächste Bewerbung zu optimieren. BFE und die 

Fachstelle stehen den Regionen sowie Beraterenden bei Bedarf für gemeinsame 

Gespräche zur Verfügung.  

 

Berichterstattung der Regionen 

Energie-Regionen Beratende unterstützen ihre Energie-Regionen beim Monitoring 

und Controlling ihrer Projekte und kontrollieren den Fortschritt der Region 

kontinuierlich. Bei einer positiven Zusage für die Projektförderung Energie-Region ist 

es erforderlich, dass Energie-Regionen jeweils einen provisorischen Bericht sowie 

einen Schlussbericht des Projektstandes via Fachstelle an das Bundesamt für 

Energie liefern. Energie-Regionen Beratende können ihre Regionen bei der 

Verfassung unterstützen.  
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2.2 Jahresgespräche  

Energie-Regionen Beratende erhalten ein Mandat für die Betreuung derjenigen 

Energie-Regionen, die an der Projektförderung Energie-Region teilnehmen. Das 

Mandat umfasst die Vorbereitung, Durchführung eines Jahresgespräch pro Region 

(pro Jahr innerhalb der jeweiligen Ausschreibung der Projektförderung) in der Höhe 

von 1’600 CHF (inkl. MwSt.) sowie dessen Rapportierung. Um die 

Leistungsentschädigung  einzuholen, erstellen Energie-Regionen Beratende als 

Beilage zur Rechnung einen Rapport zu den Jahresgesprächen.  

Für die Betreuung von Energie-Regionen, welche nicht an der Projektförderung 

Energie-Region teilnehmen, besteht kein Entschädigungszahlung. 

2.3 Weiterbildung 

Für akkreditierte Energie-Region Beratende sind die Besuche folgender 

Veranstaltungen obligatorisch (ausser ERFA, s. unten).  

 

Einführungsgespräch 

Das Einführungsgespräch wird virtuell per Video durchgeführt und dauert max. 1 

Stunde. Das Gespräch beinhaltet folgende Themen:  

− Kennenlernen Fachstelle Energie-Region und Partner beim BFE 

− Besprechung Pflichtenheft 

− Einschulung (Ziele vom Programm, allgemeine Erläuterungen, Erwartungen, ...) 

Das Gespräch wird je nach Sprachkenntnissen der Beratenden in den drei 

Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch) erteilt. 

 

Aus- und Weiterbildungsveranstaltung 

Akkreditierte Energie-Region Beratende sind verpflichtet, an einer halbtägigen Aus- 

und Weiterbildungsveranstaltung, welche von der Fachstelle Energie-Region 

organisiert wird, teilzunehmen. Die  Veranstaltung dient zur Weiterbildung der 

Beratenden und kann folgende Themen umfassen:  

− Neuheiten in Bezug auf neue Arbeitsinstrumente  

− Verbesserungsvorschläge (organisatorisch, technisch, usw.) 

− Gespräche und Erfahrungsaustausch 

− Themen von allgemeinem Interesse 

Das Programm Energie-Region strebt eine periodische Durchführung von 

Weiterbildungsveranstaltungen alle 1-2 Jahre an. Obligatorisch ist auch die Lektüre 

von Mailings der Fachstelle Energie-Region. Es wird vorausgesetzt, dass die 
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Beratenden über diese Inhalte Bescheid wissen und diese Inhalte den Gemeinden 

bei Bedarf erläutern oder sie an entsprechende Fachleute weiterleiten können.  

 

Erfahrungsaustausch (ERFA) Energie-Regionen 

Die Teilnahme an den von der Fachstelle organisierten Erfahrungsaustausche 

(ERFA) für Verantwortliche der Energie-Regionen ist für akkreditiere Energie-Region 

Beratende freiwillig. 

 

2.4 Zusammenfassung 

Erwartet wird von den Energie-Regionen Beratenden: 

− Regelmässiger Kontakt mit eigenen Regionen, nach Möglichkeit Akquisition von 

neuen Regionen 

− Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit Regionen, um diese für die Projektförderung 

vorzubereiten und zu motivieren (kann schon 1 Jahr vor Ausschreibungsstart 

erfolgen) 

− Bei Bedarf Unterstützung der Region für die Eingabe Projektförderung (Bei 

Absage: Motivation der Region, um weiterhin aktiv zu bleiben; bei Bedarf 

Koordination für vertiefte Diskussion) 

− Unterstützung der Region bei deren Berichterstattung, Reminder für Termine 

− Durchführung Jahresgespräch im Auftrag des BFE, Rapportierung 

− Begleitung der Akteure der Region, Unterstützung in kritischen Situationen, bei 

Bedarf mit Beihilfe von Fachstelle und / oder BFE 

− Teilnahme an periodisch stattfindenden Weiterbildungsveranstaltungen des 

Programms Energie-Region 

 


